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4. Oktober 2023 

 

843.250 

Stiftung Einfach Wohnen (SEW), Statuten 

Änderung vom …; Förderung des gemeinnützigen Wohnungsbaus 

 

Art. 3 1 Als Gründungskapital bestehen 80 Millionen Franken ge-

mäss Gemeindebeschluss vom 3. März 2013. Hinzu kommt eine 

Kapitalerhöhung von 50 Millionen Franken gemäss Gemeindebe-

schluss vom … 
2 Soweit es für die Bereitstellung und Erhaltung von preisgünstigen 

und ökologisch vorbildlichem Wohn- und Gewerberaum erforderlich 

ist, kann die Stiftung aus ihrem Eigenkapital Abschreibungen für die 

Verbilligung bestimmter Vorhaben tätigen.  
3  Das Stiftungskapital gemäss Abs. 1 wird im Umfang von 120 Mil-

lionen Franken erhalten. 

 

 

843.331 

Stiftung PWG zur Erhaltung von preisgünstigen Wohn- 

und Gewerberäumen der Stadt Zürich, Statuten 

Änderung vom …; Förderung des gemeinnützigen Wohnungsbaus 

 

Art. 4 1 Das von der Stadt mit Gemeindebeschluss vom 9. Juni 1985 

gewidmete Gründungskapital beträgt 50 Millionen Franken; hinzu 

kommt eine Kapitalerhöhung von 100 Millionen Franken gemäss 

Gemeindebeschluss vom ... 
2 Die Kapitalerhöhung gemäss Gemeindebeschluss vom … wird im 

Umfang von 80 Millionen Franken, der Wert des Gründungskapitals 

vollumfänglich erhalten. 
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844.300 

Stiftung Wohnungen für kinderreiche Familien (SWkF), 

Statuten 

Änderung vom …; Förderung des gemeinnützigen Wohnungsbaus 

 

Art. 5 1 Das Vermögen der Stiftung besteht aus dem Gründungska-

pital von 1,4 Millionen Franken gemäss Gemeindebeschluss vom 

31. August 1924, der Kapitalerhöhung um 10 Millionen Franken ge-

mäss Gemeinderatsbeschluss vom 21. September 2005, der Kapi-

talerhöhung von 50 Millionen Franken gemäss Gemeindebeschluss 

vom …, weiteren Zuwendungen der Stadt und anderer öffentlich-

rechtlicher Körperschaften oder Privater, den Erträgen des Stif-

tungskapitals sowie den aus diesen Kapitalien erworbenen Liegen-

schaften und den erstellten Bauten. 
2 Die Kapitalerhöhung gemäss Gemeindebeschluss vom … wird im 

Umfang von 40 Millionen Franken erhalten. Das Gründungskapital 

und die Kapitalerhöhung von 2005 werden vollumfänglich erhalten. 

 

845.200 

Stiftung Alterswohnungen der Stadt Zürich (SAW), 

Statuten 

Änderung vom …; Förderung des gemeinnützigen Wohnungsbaus 

 

Art. 5 1 Das Vermögen der Stiftung besteht aus dem Gründungsbei-

trag von 1,595 Millionen Franken gemäss Gemeindebeschluss vom 

1. Oktober 1950, der Kapitalerhöhung von 60 Millionen Franken ge-

mäss Gemeindebeschluss vom 21. Mai 2006, der Kapitalerhöhung 

von 100 Millionen Franken gemäss Gemeindebeschluss vom …, 

weiteren Zuwendungen der Stadt, anderer öffentlich-rechtlicher 

Körperschaften oder Privater, den aus diesen Kapitalien erworbe-

nen Grundstücken sowie den erstellten Wohnbauten. 
2 Die Kapitalerhöhung gemäss Gemeindebeschluss vom … wird im 

Umfang von 80 Millionen Franken erhalten. Das Gründungskapital 

und die Kapitalerhöhung von 2006 werden vollumfänglich erhalten. 
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